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Es gibt Aufgaben, die die Schulleitung nicht deligieren darf, aber das sind normalerweise
Einstellungs-, Diziplinar- und Personalangelegenheiten (z.B. Beurteilungen für Beförderungs-
oder Ausbildungsverfahren zu erstellen) Meines Wissens ist das in jedem Beamtenrecht so,
lasse mich aber gerne eines besseren belehren.

Ich sähe auch keinen Grund, warum eine Schulleitung normale Organisations- und
Managmenttätigkeiten nicht deligieren dürfen sollte.

Nele
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